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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Die Devise «Schuster, bleib bei deinem Leisten!» soll gemäss Nationalrat Marco
Romano (cvp, TI) in Bezug auf das Grenzwachtkorps gelten. Mit einer im Frühjahr 2017
eingereichten Motion mit ebendiesem Titel forderte er den Bundesrat auf, Massnahmen
zu treffen, damit das Grenzwachtkorps sich auf seine Kernaufgaben – Grenzkontrolle
und Registrierung der einreisenden Migrantinnen und Migranten – konzentrieren
könne. Der seit Monaten grosse Migrationsdruck an der Schweizer Grenze führe dazu,
dass sich das Grenzwachtkorps zunehmend auch mit logistischen Aufgaben belastet
sehe, zum Beispiel mit der Überwachung der Empfangszentren oder mit
Personentransporten. Von diesen Aufgaben müsse das Grenzwachtkorps befreit
werden, damit es an der Grenze nicht an Personal mangle, so der Motionär. Der
Bundesrat bestätigte, dass diese zusätzlichen Aufgaben, solange sie keinen direkten
hoheitlichen Bezug hätten, von anderen Sicherheitskräften übernommen werden
könnten und beantragte die Annahme der Motion. Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli
(gp, ZH) bekämpfte den Vorstoss. Er sah darin eine unnötige
«Stellvertreterauseinandersetzung um die Frage, ob wir die Arbeit und die schwierige
Situation des Grenzwachtkorps ernst nehmen», denn nicht-hoheitliche Aufgaben
würden zum Teil bereits heute ausgelagert; die Motion brauche es schlichtweg nicht.
Bundesrat Ueli Maurer nutzte sein Votum im Nationalrat indes auch dafür, dem
Grenzwachtkorps «für die hervorragende Arbeit» zu danken. Die Motion gehe in die
richtige Richtung. Mit 148 zu 22 Stimmen bei 10 Enthaltungen nahm die grosse Kammer
den Vorstoss in der Herbstsession 2017 an. Der Ständerat stimmte ihm in der
darauffolgenden Wintersession ebenfalls zu. 1

MOTION
DATUM: 12.12.2017
KARIN FRICK

Nachdem der Vorsteher des EFD die SiK-NR über die Lage an der Grenze und die Frage
des Personalbestandes beim Grenzwachtkorps informiert hatte, erachtete die
Kommission eine Aufstockung des Grenzwachtkorps als notwendig. Diese soll über die
Beratungen des Voranschlages 2019 erreicht werden. Im April 2018 beschloss die SiK-
NR daher, an den beiden Standesinitiativen der Kantone Basel-Landschaft (15.301) und
St. Gallen (17.311) festzuhalten, um den politischen Druck zur Aufstockung des
Grenzwachtkorps aufrechtzuerhalten. Obwohl sie die Ausarbeitung einer
Gesetzesvorlage als nicht zielführend erachtete, beantragte sie ihrem Rat, der
Standesinitiative des Kantons St. Gallen Folge zu geben und die Frist für die
Standesinitiative Basel-Landschaft um ein Jahr zu verlängern. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.04.2018
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Im September 2020 reichte Marco Romano (mitte, TI) eine Motion ein, mit der er ein
Recht auf Telearbeit zu einem bestimmten Prozentsatz für Bundesangestellte
schaffen wollte. Die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten solle nicht mehr von den
Vorgesetzten abhängig sein, sondern für die ganze Bundesverwaltung geregelt werden.
Er verwies auf die zahlreichen Vorteile von Telearbeit wie die Mobilitätsabnahme, die
Kostenreduktion bezüglich Infrastruktur, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie eine ausgeglichene Vertretung der verschiedenen Regionen und
Minderheiten in der Bundesverwaltung. Damit fügt sich die Motion in eine Reihe
weiterer parlamentarischer Vorstösse ein, die flexiblere Arbeitsformen für die
Bundesverwaltung fördern wollen. 
Der Bundesrat beantragte im November 2020 die Annahme der Motion, zumal flexible
Arbeitsformen auch in der Bundesverwaltung immer häufiger würden. Er habe bereits
das EFD beauftragt, die Anpassung der rechtlichen Grundlagen zu prüfen.
Nachdem Lars Guggisberg (svp, BE) die Motion bekämpfte hatte, wurde diese in der
Frühjahrssession 2021 vom Nationalrat behandelt. Romano betonte nochmals die
Wichtigkeit von Homeoffice, vor allem in Folge der Corona-Pandemie. Guggisberg
anerkannte zwar im Namen seiner Fraktion die Vorteile von Telearbeit, wehrte sich aber
gegen einen gesetzlichen Anspruch darauf, zumal damit «wichtiger organisatorischer

MOTION
DATUM: 16.09.2020
GIADA GIANOLA

01.01.65 - 01.01.21 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Handlungsspielraum» verloren gehe. Nicht alle Personen und alle Arbeiten seien für
mobiles Arbeiten geeignet. Obwohl Homeoffice nicht für alle Verwaltungsangestellten
möglich sei, wolle der Bundesrat das Gesetz anpassen, um Klarheit und Sicherheit zu
schaffen, wie Bundesrat Ueli Maurer erklärte. Der Nationalrat sprach sich in der Folge
mit 139 zu 50 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Annahme der Motion aus. Einzig die
SVP-Fraktion lehnte den Vorstoss ab. 3

«Exzesse beim Umgang mit staatlichen Spesen» und «Spesenskandale» lösten Unmut in
der Bevölkerung aus, begründete Thomas Burgherr (svp, AG) seine Motion, mit der er
den Spesenaufwand beim Bund reduzieren will. Dieser Unmut habe auch damit zu tun,
dass die grosszügigen Arbeitsbedingungen und Löhne von Mitgliedern der
Bundesverwaltung der Öffentlichkeit bekannt seien. Spesenentschädigungen brauche
es zwar, aber ein Vergleich mit der Privatwirtschaft zeige ein Missverhältnis: Während
dort pro Vollzeitstelle CHF 700 bis 800 an Spesen pro Jahr ausbezahlt würden, läge
dieser Betrag im WBF bei CHF 4'000 pro Person und Jahr, beim EDA gar bei über CHF
5'500 und im Staatssekretariat für internationale Finanzfragen bei mehr als CHF 11'000.
Mit einer Kürzung von 50 Prozent der über CHF 120 Mio., die alleine im Jahr 2018 in
allen Departementen für Spesen ausgegeben worden seien (Spesen der Gerichte und
der Bundeskanzlei nicht einberechnet), könne nicht nur Exzessen und Skandalen
vorgebeugt, sondern könnten auch Bescheidenheit und Effizienz unterstrichen werden,
so der Aargauer Volksvertreter in der Debatte im Nationalrat in der Wintersession
2020. Gerade in Anbetracht der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie müsse der Staat
mit gutem Beispiel vorangehen. Finanzminister Ueli Maurer warb für die Ablehnung der
Motion. Er erinnerte daran, dass der Vorstoss auf ein Ereignis im VBS zurückgehe, das
es in die Medien geschafft habe. Das VBS habe inzwischen Massnahmen vorgenommen
und es sei nicht angezeigt, aufgrund eines Einzelfalles alle Spesenausgaben zu
halbieren. Der Grossteil dieser Spesen betreffe Flugreisen und Hotelübernachtungen
im Rahmen von internationalen Konferenzen, an denen die Interessen der Schweiz
vertreten sein müssten. Die Spesenentschädigung sei ordentlich, aber nicht grosszügig.
Er sei ja bei internationalen Konferenzen oft dabei, so Maurer: «Wir bezahlen unser
Getränk und unser Essen in der Regel aus der eigenen Tasche.» Er könne sich zudem
die Bemerkung nicht verkneifen, dass Bundesangestellte oft neidisch auf die
Spesenentschädigung der Parlamentsmitglieder schauen würden: «Sie könnten auch
bei Ihnen noch einmal über die Bücher gehen, falls Sie den Vorstoss doch annehmen»,
so der Aufruf Maurers an die Nationalrätinnen und Nationalräte. Diese lehnten den
Vorstoss jedoch mit 134 zu 52 Stimmen (ohne Enthaltungen) ab. Lediglich die Fraktion
des Motionärs stimmte geschlossen für das Vorhaben. 4

MOTION
DATUM: 17.12.2020
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Das Anliegen einer Personalbremse in Analogie zur Ausgabenbremse stiess in der
grossen Kammer auf Gehör – ganz im Gegensatz zum Postulat Föhn (svp, SZ), das mit
der gleichen Idee im Ständerat bereits in der Herbstsession 2015 gescheitert war. Das
von der FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) eingereichte Postulat ersucht den
Bundesrat um einen Vorschlag zur Einführung höherer Hürden gegen die von der
Postulentin so bezeichnete «Regulierungsflut», für die sie als Indiz die Anzahl Seiten in
der Systematischen Rechtssammlung anführte, die sich zwischen 2000 (3'112 Seiten)
und 2012 (7'508 Seiten) mehr als verdoppelt hatte. Das Parlament selber müsse in die
Pflicht genommen werden, indem beispielsweise ein qualifiziertes Mehr für Erlasse, die
eine Aufstockung des Personals nach sich ziehen, verlangt werden müsse. Der
Bundesrat lehnte das Postulat ab mit der Begründung, dass sich eine Personalbremse
nicht als Mittel zur Minderung der Regulierungskosten eigne. In der Debatte versuchte
Finanzminister Ueli Maurer vergeblich zu relativieren, indem er versicherte, dass sich
die Personalausgaben konstant bei etwa 8% des gesamten Budgets bewegten und nicht
als Kostentreiber bezeichnet werden könnten; selbst wenn 10% aller Stellen gestrichen
würden, würde lediglich 1% der Kosten gespart. In seiner eigenen SVP-Fraktion, aber
auch bei der FDP- und der BDP-Fraktion, verfing dieses Argument freilich nicht und das
Begehren wurde mit 106 zu 83 Stimmen (bei einer Enthaltung) angenommen. 5

POSTULAT
DATUM: 04.05.2017
MARC BÜHLMANN
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Ziemlich knapp mit 21 zu 18 Stimmen bei drei Enthaltungen lehnte der Ständerat eine
Motion Noser (fdp, ZH) ab, mit der ein unabhängiger Lohn- und
Pensionskassenvergleich zwischen Bundesveraltung und Privatwirtschaft gefordert
worden wäre. Der Bundesrat hätte aufzeigen sollen, ob in der Verwaltung
marktgerechte Löhne und BVG-Leistungen bezahlt werden. Um
wettbewerbsverzerrende Effekte zu vermeiden, hätten sowohl die Löhne als auch die
Sozialabgaben periodisch dem Marktniveau angepasst werden sollen. Noser stiess sich
am „überdurchschnittlich starken Lohnwachstum beim Bund“ seit 2005. Damals sei der
letzte umfassende Vergleich zwischen Privatwirtschaft und Verwaltung angestellt
worden. 
Dem widersprach der Bundesrat in seiner Stellungnahme. In regelmässigen Abständen
würde die Bundesverwaltung hinsichtlich Anstellungsbedingungen mit ausgewählten
Unternehmen aus der Privatwirtschaft verglichen. Die letzte solche
Standortbestimmung sei 2014 vorgenommen worden und sei auf das gleiche Resultat
gekommen wie die Vergleichsstudie von 2015: die höheren Bundeskader würden
vergleichsweise schlechter und die tiefer qualifizierten Funktionen eher besser
vergütet als in der Privatwirtschaft. Das Lohnwachstum sei eher auf die höhere Anzahl
Mitarbeitenden im Lohnklassenmaximum zurückzuführen. Darüber hinaus habe der
Bundesrat den Auftrag für Reformvorschläge des Lohnsystems bereits im Januar 2017
erteilt. In der Debatte warnte Finanzminister Maurer zudem davor, Löhne und
Sozialabgaben nach unten zu korrigieren – was die Motion ja eigentlich indirekt
verlange. Das bringe die öffentliche Hand nie durch. Die Bundesverwaltung sei kein
Privatbetrieb, bei dem der Hebel beliebig gedreht werden könne. Der Weg der kleinen
Schritte, den der Bundesrat eingeschlagen habe, sei wesentlich zielführender, um
langfristig zu sparen. 6

MOTION
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN

Mit einer Motion wollte Corrado Pardini (sp, BE) eine Lohngrenze für Kader von
bundesnahen Betrieben einführen. Als Referenz für eine Obergrenze sollte der Lohn
eines Bundesratsmitglieds dienen. Pardini nannte in seinem Antrag die Zahl von CHF
500'000. Er sehe nicht ein, weshalb Topmanager von Unternehmen mehr verdienen
sollen als die politisch für diese Unternehmen verantwortlichen Bundesrätinnen und
Bundesräte. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. 
Finanzminister Ueli Maurer legte in der nationalrätlichen Debatte während der
Wintersession 2017 dar, dass die Regierung eine Begrenzung als falsch erachte. Es
dürfte schwierig sein, den Lohn eines Bundesratsmitglieds, der zum Beispiel auch das
Ruhegehalt beinhaltet, zu berechnen. Es sei zudem wesentlich einfacher,
Bundesrätinnen und Bundesräte zu finden als CEOs für die Bundesbetriebe. Ein
Lohndeckel könnte die Suche nach geeignetem Managementpersonal erschweren. Der
Nationalrat folgte allerdings mit 111 zu 74 Stimmen bei 2 Enthaltungen Pardinis Antrag,
der damit an den Ständerat ging. Zustimmung erhielt die Motion von den geschlossenen
Fraktionen der Grünen und der SP sowie einer sehr starken Mehrheit der SVP-Fraktion.

Für Verwirrung hatte der Umstand gesorgt, dass Pardini seine Motion vorerst mit einem
Verweis auf die sehr ähnliche parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) zurückgezogen hatte, sie dann aber trotzdem aufrechterhielt und es zum Schluss
zur Abstimmung kam. 7

MOTION
DATUM: 14.12.2017
MARC BÜHLMANN

Im Ständerat stiess sich Kommissionssprecherin Bruderer Wyss (sp, AG) am Umstand,
dass die Motion Pardini zu einer Lohngrenze für Kader von bundesnahen Betrieben im
Erstrat kaum diskutiert worden sei. Die Kommission anerkenne zwar, dass in der
Bevölkerung Unmut über hohe Managerlöhne herrsche und dagegen etwas
unternommen werden müsse. Allerdings seien Lohndeckel kein geeignetes Instrument;
vielmehr müssten inhaltliche Kriterien etwa im Sinne von spezifisch auszuhandelnden
Lohnbandbreiten leitend sein. Solche Kriterien habe die SPK-SR in einem eigenen
Vorschlag (Pa. Iv. 17.443) ausgearbeitet. Weil jedoch der Nationalrat an einer
weitergehenden parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) festhalte
und um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, erteile die SPK-SR ihrer
Schwesterkommission den Auftrag, auf der Basis eben dieser Initiative Leutenegger
Oberholzer einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Die Motion Pardini sei allerdings
abzulehnen, so die Empfehlung der Kommission.  
Damit nicht einverstanden zeigte sich Paul Rechsteiner (sp, SG), der für eine Annahme
der Motion warb. Es sei zwar zu begrüssen, dass die parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer nun auch bei der SPK-SR auf offene Ohren stosse, der ganze
Prozess gehe aber viel zu schleppend voran. Auch wenn die Motion Pardini nicht der

MOTION
DATUM: 26.02.2018
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.21 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Weisheit letzter Schluss sei, sei sie doch geeignet, um eine vernünftige Lohnpolitik bei
Bundesbetrieben durchzusetzen. In der Folge diskutierten die Mitglieder der kleinen
Kammer darüber, ob es sinnvoller sei, fixe Grenzen zu setzen oder aber den jeweiligen
Unternehmen Spielräume zu lassen und entsprechend inhaltliche Kriterien zu
definieren. Schliesslich machte auch Bundesrat Ueli Maurer die Suche nach
individuellen Lösungen beliebt: So seien sowohl vernünftige Löhne ohne Exzesse
möglich und gleichzeitig müsse nicht befürchtet werden, dass man keine qualifizierten
Topmanagerinnen und -manager mehr finde. Die kleine Kammer verwarf die Motion
Pardini schliesslich mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 8

Mit Verweis auf ihren 2017 veröffentlichten Bericht zum Lohnsystem des Bundes lehnte
die Regierung die Motion der SVP-Fraktion für eine Überarbeitung und Vereinfachung
des Systems der Leistungslöhne für das Bundespersonal ab. Der Bericht habe gezeigt,
dass das System gut funktioniere und keine Auswüchse zeige. Die Motionärin war hier
freilich anderer Meinung. In ihrer Begründung schrieb die SVP von «wild wuchernde[n]
Zuschläge[n]», die ohne Leistungsbeurteilung ausbezahlt würden. Zudem erhielten
praktisch alle Bundesangestellten die Beurteilungsstufe 3 («gut»). Dies sei nicht fair, da
das Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Leistung» nicht berücksichtigt werde. 
In der Ratsdebatte führte Franz Grüter (svp, LU) als Sprecher der Fraktion ein paar
Beispiele für Zuschläge an, die Zeichen für ein willkürliches Vergütungssystem seien:
«Ortszuschläge, Treueprämien, Funktionszulagen, Sonderzulagen, Leistungsprämien,
Spontanprämien, Arbeitsmarktzulagen, Familienzulagen und ergänzende Leistungen,
Zulagen für die Verwandtschaftsunterstützung und Auslagen für die familienergänzende
Kinderbetreuung».
Finanzminister Ueli Maurer betonte, dass der Bund über sehr fähige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verfüge, die aber eben in sehr unterschiedlichen Funktionen arbeiteten
und deshalb auch unterschiedlich und mit unterschiedlichen Zuschlagssystemen
entlohnt würden. Auch bei einer Überarbeitung des Lohnsystems käme man wohl nicht
ohne Spezialregelungen aus, um der Vielfalt gerecht zu werden, argumentierte Maurer
weiter. Die Bundesverwaltung sei eben nicht ein Unternehmen, sondern die rund
37'000 Angestellten seien in 80 verschiedenen Bundesämtern, in über hundert Ländern
der Welt und in unterschiedlichsten Funktionen «vom einfachen Handwerker bis zum
hohen Diplomaten» angestellt. Er fände das Anliegen geringerer Lohnausgaben ja
durchaus sympathisch, so der SVP-Bundesrat weiter, aber man müsse aufpassen, dass
man nicht noch tiefere Löhne als in der Privatwirtschaft ausbezahle. Zudem würden
einzelne Anpassungen laufend überprüft und kleine Schritte würden wahrscheinlich
eher zum Ziel führen, als eine grosse Revision. Maurer gab zu bedenken, dass eine
Vereinheitlichung des Lohnsystems wohl eher zu einer Nivellierung der Löhne nach
oben und folglich zu Mehrausgaben führen würde. Die bundesrätlichen Argumente
verfingen im Rat nur teilweise. Die 78 Stimmen der Ratslinken und der grossen Mehrheit
der CVP-Fraktion reichten als Unterstützung für die Haltung des Finanzministers
letztlich nicht aus. Mit 115 Stimmen der geschlossenen SVP-, FDP-, GLP- und BDP-
Fraktionen wurde die Motion an den Ständerat überwiesen. 9

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN

Es handle sich hier um die mittlerweile gewohnte Forderung nach weniger Staat, die
von der Finanzkommission mit einer 13 zu 12 Stimmen-Mehrheit vorgeschlagenen
Motion vorgelegt werde, wandte sich Daniel Brélaz (gp, VD) in der Ratsdebatte an die
Nationalrätinnen und Nationalräte. In der Tat zeichnete sich in der recht lebhaften, mit
zahlreichen Rückfragen gespickten Debatte ein ziemlich deutlicher Links-Rechts-
Graben ab, der sich ob der Frage zu einer Aufhebung des Teuerungsausgleichs auftat.
Konkret hatte die Finanzkommission beantragt, Artikel 16 des Bundespersonalgesetzes
aufzuheben, der gesetzlich festschreibt, dass die Angestellten der Bundesverwaltung
einen angemessenen Teuerungsausgleich erhalten. Die Mehrheit der Kommission stosse
sich am Automatismus, der mit dieser gesetzlichen Festschreibung verbunden sei – so
Kommissionssprecher Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH). Die reale Lohnanpassung würde
aber in den meisten Fällen ausreichen. Ein Automatismus sei nicht nötig und würde im
Gegenteil zu mehr Ausschüttungen führen, als sie für einen Ausgleich der Teuerung
insgesamt nötig seien. Die Minderheit argumentierte – unterstützt vom Bundesrat –,
dass der Teuerungsausgleich zu den gebräuchlichen sozialpartnerschaftlichen
Instrumenten gehöre. In der Debatte wurde zudem darauf hingewiesen, dass das
Parlament selber ja mit oder ohne Gesetzesgrundlage sowieso die Kompetenz habe,
den Teuerungsausgleich für das Bundespersonal zu gewähren oder eben nicht. Die
Motion sei deshalb nicht nur unnötig, sondern wirke gar peinlich, wie Alois Gmür (cvp,
SZ) anmerkte. Franz Grüter (svp, LU) verstieg sich zu der Forderung, dass – nähme man

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MARC BÜHLMANN
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das Gesetz ernst – auch eine Negativteuerung angepasst werden müsste. Bundesrat Ueli
Maurer appellierte an die „liberalen Geister” im Rat. Das Wort «angemessen» bedeute
nicht «automatisch», weil gleichzeitig auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage und
auf die Verhältnisse im Arbeitsmarkt Rücksicht genommen werden müsse, wie es im
Gesetz ebenfalls heisse. Egal, ob der Artikel gestrichen werde oder nicht, werde der
Bundesrat mit den Personalverbänden Lohnverhandlungen vornehmen und je nach
finanzieller Lage über den Teuerungsausgleich diskutieren. Unbesehen des Artikels
habe das Parlament die Letztentscheidung über die Lohnanpassungen. Ein Verzicht auf
diese Motion würde deshalb sogar Bürokratieabbau bedeuten, da eine
Gesetzesänderung – also auch die Streichung des Artikels – ein langes
Verwaltungsverfahren einleite. Mit der Annahme der Motion würde kein Franken
eingespart, aber viel Verwaltungsaufwand betrieben. 
Der bundesrätliche Appell lief allerdings ins Leere. Mit 102 zu 86 Stimmen überwies die
grosse Kammer die Motion an den Ständerat. Die geeinte Ratsrechte (FDP und SVP)
wurde dabei von der geschlossenen stimmenden GLP-Fraktion unterstützt. Lediglich
Roger Golay (mcg, GE) stimmte in der SVP-Fraktion gegen den Vorschlag. 10

Die Motion Feller (fdp, VD), die ein öffentliches Register über Interessenbindungen der
Verwaltung gefordert hätte, wurde zwar mit 77 zu 112 Stimmen relativ deutlich
abgelehnt, – der Waadtländer Freisinnige erhielt zwar fast alle Stimmen der SVP-, aber
nur einen kleinen Teil seiner eigenen Fraktion – eröffnete aber dennoch einen
interessanten Einblick in den unbestrittenen Einfluss der Bundesverwaltung auf die
Politik. Olivier Feller hatte ein Register gefordert, mit dem Transparenz über
Interessenbindungen bei jenen Bundesangestellten hätte hergestellt werden sollen, die
in die Vorbereitung politischer Entscheide involviert sind. Feller argumentierte, dass
wichtige Beamte die Möglichkeit hätten, Gesetzesentwürfen eine bestimmte
ideologische Ausrichtung zu geben. 
Ueli Maurer, der im Nationalrat die ablehnende Haltung des Bundesrats verteidigte,
bestritt dies nicht. Dies ergebe sich auch nur schon aus der sehr grossen Anzahl an
Vorstössen, die nicht vom Bundesrat selber, sondern von der Bundesverwaltung
beurteilt würden. Zwar entscheide die Regierung dann endgültig, aber der politische
Einfluss der Verwaltung habe in den letzten Jahren unbestritten zugenommen. Freilich
würde die Motion Feller an dieser Situation nichts ändern, da die Interessenbindungen
in der Regel bereits bekannt seien oder aber ohne Probleme nachgefragt werden
könnten – etwas, das der Motionär als zu aufwändig bezeichnet hatte. Man könne davon
ausgehen, dass die persönlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesrätinnen
und Bundesräte Parteimitglieder der entsprechenden Partei seien, so Maurer weiter.
Aus persönlicher Erfahrung könne er zudem sagen, dass «politisch anders tickende»
Mitarbeitende zwar ihre Haltung darlegten, aber noch nie versucht hätten, seine
Meinung zu beeinflussen. 11

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MARC BÜHLMANN

Ähnlich knapp wie die FK-NR entschieden hatte, die Motion zur Aufhebung des
Teuerungsausgleichs beim Bundespersonal einzureichen, fiel der Entscheid der SPK-SR
aus, das Anliegen zur Annahme zu empfehlen: Lediglich mit einer Stimme Unterschied
(4 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung) sprach sie sich für Annahme aus. Diese knappe
Mehrheit der Kommission störte sich am «Quasi-Automatismus» der aktuellen
Regelung. Das Bundespersonalgesetz sieht vor, dass der Bundesrat einen
«angemessenen» Teuerungsausgleich auf die Löhne ausrichtet, wobei die
wirtschaftliche und die finanzielle Lage des Bundes berücksichtigt werden soll. Zwar
liege die abschliessende Entscheidkompetenz beim Parlament, weil der Beschluss des
Bundesrates, die Teuerung auszurichten, vom Parlament im Rahmen der Budgetdebatte
jeweils abgesegnet werden muss. Es sei aber stossend, dass in der Bundesverwaltung
scheinbar fast ein Anspruch auf einen Teuerungsausgleich bestehe. Die
Kommissionsminderheit sah in der Motion hingegen ein negatives Signal gegenüber den
Sozialpartnern. Zudem sei der Vorstoss unnötig, weil das Parlament ja bereits
Entscheidungshoheit in der Sache habe. Anders als von der Motion suggeriert, gebe es
keinen automatischen Teuerungsausgleich in der Verwaltung.
In der Ratsdebatte wies Paul Rechsteiner (sp, SG) darauf hin, dass eine 4 zu 3 Stimmen-
Mehrheit bei einer Kommission, die eigentlich aus 13 Mitgliedern bestehe, darauf
hindeute, dass es hier keine solide Mehrheit gebe. Der Teuerungsausgleich sei zudem
«elementare Basis eines fairen Arbeitsverhältnisses». Peter Hegglin (cvp, ZG) gab zu
Bedenken, dass der Bundesrat ohne diesen Passus ja eigentlich gar keine gesetzliche
Handhabe mehr besitze, um die Teuerung auszugleichen. Finanzminister Ueli Maurer
schlug in die gleiche Kerbe. Er sehe den Sinn der Motion nicht, weil sie etwas streichen
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wolle, das genau das zum Ziel habe, was sie eigentlich verlange, nämlich einen
angemessenen Teuerungsausgleich. «Angemessen» bedeute eben gerade nicht, dass es
sich hier um einen Automatismus handle. Das Plädoyer des Finanzministers, beim
geltenden Recht zu bleiben, schien zu verfangen: Mit 35 zu 6 Stimmen (keine
Enthaltung) wurde die Motion im Ständerat versenkt. 12

Die FK-SR hatte mit 6 gegen 6 Stimmen bei Stichentscheid ihres Präsidenten
entschieden, der vom Bundesrat vorgeschlagenen Abschreibung der Motion zum
Ausgabenstopp bei den Personalkosten nicht zuzustimmen. Zwar anerkenne die
Kommission, dass das Konzept der Motion als umgesetzt betrachtet werden könne,
führte Kommissionssprecher Hannes Germann (svp, SH) aus. Eine Abschreibung könne
aber als falsches Signal verstanden werden, das die Bundesverwaltung als Einladung
interpretieren könnte, den Personalbestand wieder aufzustocken. Man wolle zudem das
Konzept für die mittelfristige Personalplanung abwarten, das für Ende 2018 versprochen
sei. Anita Fetz (sp, BS), die Sprecherin der Minderheit, verwies darauf, dass es eigentlich
keine Minderheit sei, sondern ein «fifty-fifty»-Entscheid, den sie hier vertrete. Die
Motion sei nicht nur bereits vier Jahre alt, ihr Ziel eines fixen Personaldeckels
widerspreche zudem der Logik des neuen Finanzmodells mit Globalbudgets. Der
Bundesrat habe schon zahlreiche Berichte zur Deckelung erstellen lassen, was man im
Ständerat anscheinend «gerne habe»: «[D]ann hat man etwas getan». Zudem gäbe es
zahlreiche Inkonsequenzen: So wolle der Rat das Grenzwachkorps aufstocken, was aber
eben nicht gehe, wenn gleichzeitig eine Personaldecke gefordert werde. Man müsse
sich also schon irgendwann entscheiden, was man überhaupt wolle. 
Finanzminister Ueli Maurer rechnete vor, dass die Personalstellen seit 2015 nicht mehr
gewachsen seien. Die Motion habe also tatsächlich ihren Zweck erfüllt. Er wies zudem
darauf hin, dass die Personalverwaltung über Köpfe zu steuern alles andere als effizient
sei. Es wäre für den Bundesrat einfacher, wenn das Parlament über das Budget steuern
würde. Dort sei der Personalbestand ja jeweils ausgewiesen. Weil im Moment sowohl
über Finanzen als auch über Köpfe gesteuert werde, könnten zahlreiche Stellen nicht
besetzt werden. Der «oberste Personalchef des Bundes», wie sich Maurer selber
bezeichnete, wies zudem darauf hin, dass das Personal in der Bundesverwaltung
überdurchschnittlich motiviert sei, wofür auch einmal Dank angebracht wäre.
Die kleine Kammer nahm – vielleicht auch ob der magistralen Worte – den
Minderheitsantrag an und hiess entsprechend die Abschreibung der Motion 15.3494
gut. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Die zweite von der SVP-Fraktion eingereichte Motion mit dem Thema
Bundespersonallöhne ereilte im Ständerat das gleiche Schicksal wie die erste: Sie
wurde zwar in der grossen, nicht aber in der kleinen Kammer angenommen. Die von der
SVP geforderte Überarbeitung des Leistungslohnsystems stiess bereits in der
vorberatenden SPK-SR auf Widerstand. Die 9 zu 2 Stimmen-Mehrheit argumentierte,
dass eine Umstellung mit grossem Aufwand verbunden wäre, dem aber eigentlich kein
Handlungsbedarf entspreche. Die Verwaltung sei derart gross, dass es überdies gar kein
einheitliches System geben könne – ein Argument, das auch Finanzminister Ueli Maurer
bei der Beratung der Motion vertrat: Die momentane, massgeschneiderte Lösung sei
besser als ein geforderter grosser Wurf, der zudem allen weniger gerecht würde. Die
Minderheit – in der Diskussion vertreten durch Peter Föhn (svp, SZ) – wollte den
Kantonsvertreterinnen und -vertretern vergeblich schmackhaft machen, dass es nicht
um eine grundsätzliche Umgestaltung, sondern lediglich um eine Vereinfachung und
Effizienzsteigerung gehe. Die unzähligen unterschiedlichen Zuschläge, Zulagen und
Prämien seien nicht fair. Die Ratsmehrheit sah dies anders und beerdigte die Motion
mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 14

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Im Ständerat hatte die Motion der SVP-Fraktion zur Anpassung der Löhne und
Sozialleistungen für das Bundespersonal keine Chance. Im Gegensatz zum Nationalrat
versenkte die kleine Kammer das Begehren letztlich relativ deutlich mit 36 zu 7 Stimmen
bei einer Enthaltung. Bundesrat Ueli Maurer hatte sich bei der Diskussion noch einmal
ins Zeug gelegt und erklärt, dass die in der Motion angebrachten Vergleiche mit der
Privatwirtschaft hinkten und eine Anpassung nicht einfach sei. So würden etwa die
sieben Bundesräte in vier Jahren gleich viel verdienen wie ein CEO einer Grossbank in
einem Jahr. Dass die Regierung also 28 mal günstiger sei, dürfte kaum zu einer
Anpassung ihrer Entlohnung führen, obwohl die Motion ja eigentlich von einer
Nivellierung ausgehe – wie er mit einem Augenzwinkern feststellte. Freilich gebe es
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überall und immer wieder Verbesserungspotenzial, aber der Bund sei im
Sozialleistungsbereich sicher nicht übertrieben grosszügig. 15

In der Herbstsession 2018 beugte sich der Ständerat über die Motion Keller (svp, NW).
Diese verlangt, dass Bundesangestellte Entschädigungen vollumfänglich abgeben
müssen, wenn sie diese im Rahmen von Nebentätigkeiten erhalten, die im
Zusammenhang mit ihrer Funktion beim Bund stehen. 
Die SPK-SR befand, dass die sogenannte Ablieferungspflicht zwar bereits heute geregelt
sei, diese Regeln seien aber unbefriedigend. So würden etwa vom Einkommen pauschal
40 Prozent  abgezogen, bevor dann der abzuliefernde Betrag berechnet werde. Hans
Stöckli (sp, BE) führte für die Kommission in der Ratsdebatte aus, dass mit den
bestehenden Regeln im Jahr 2017 gerade mal eine Person einen Teil ihrer
Entschädigung abgeliefert habe. Trotzdem erachtete die SPK-SR die von der Motion
vorgeschlagene Lösung als zu radikal. Die «vollumfängliche» Abgabe sei nicht
gerechtfertigt, wenn jemand beispielsweise im Rahmen von Entsendungen (etwa die
Vertretung des Bundes in einer Pensionskassenkommission) mehr leiste und
Verantwortung übernehme. Der Vorschlag der Kommission sah deshalb eine
Umformulierung vor: Die Rückerstattung der Entschädigung soll nicht «vollumfänglich»,
sondern zu «einem angemessenen Teil» erfolgen. Bundesrat Ueli Maurer begrüsste die
Stossrichtung. Der Bundesrat habe die Motion zwar abgelehnt, aber er erkenne
ebenfalls Handlungsbedarf und sei bereit, die abgeänderte Motion entgegenzunehmen.
Nach der stillschweigenden Annahme im Ständerat wurde sie entsprechend an den
Nationalrat zurückgeschickt. 16

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN

Nachdem der Ständerat der Abschreibung der Motion zum Ausgabenstopp bei den
Personalkosten zugestimmt hatte, entschied sich die FK-NR mit 12 zu 9 Stimmen bei 4
Enthaltungen, ihrem Rat ebenfalls die Abschreibung zu empfehlen. Die
Kommissionssprecherin Mattea Meyer (sp, ZH) in deutscher und der
Kommissionssprecher Jean-Paul Gschwind (cvp, JU) in französischer Sprache machten
deutlich, dass die Motion von einem alten Berechnungsmodell ausgehe, das seit 2017
vom neuen Führungsmodell überholt worden sei. Eine Personalobergrenze in diesem
neuen Modell sei nicht sinnvoll, da der Personalbestand dynamisch müsse angepasst
werden können. Personalstellen sollten über das Budget und nicht über Köpfe
gesteuert werden – ein Rat, den auch Finanzminister Maurer in seinem Schlussvotum in
der grossen Kammer wiederholte, nachdem es dort zu einem lebhaften Schlagabtausch
zwischen der linken und rechten Ratshälte gekommen war. Während die FDP und die
SVP darauf beharrten, dass die Personalstellen in den letzten Jahren dauernd
gewachsen seien, und Bundesrat Maurer vorwarfen, in der Definition der Anzahl Stellen
«kreativ» zu sein (Hans-Ulrich Bigler; fdp, ZH), wiederholten die Sprecherinnen und
Sprecher der anderen Fraktionen, dass die Steuerung des Personalbestandes über
Finanzen effizienter sei als über eine Stellenobergrenze. 
Letztlich entschieden dann nur wenige Stimmen darüber, dass die grosse Kammer
anders stimmte als die kleine: Mit 98 zu 94 Stimmen entschied sich der Nationalrat, die
Motion nicht abzuschreiben. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2019
MARC BÜHLMANN

Die Höhe der Personalausgaben in der Bundesverwaltung war in der Frühlingsession
2019 ein recht virulent diskutiertes Thema. Mit einer Motion wollte die FK-NR die
Diskussion um ein Element erweitern, das ebenfalls in aller Munde war: Konkret wollte
die Kommission den Bundesrat verpflichten, die Personalausgaben mit Hilfe der
Digitalisierung in den Griff zu bekommen. Die modernen technischen Hilfsmittel sollen
nicht nur dazu genutzt werden, die Personalausgaben jährlich zu überprüfen, sondern
es sollen Effizienzgewinne angestrebt werden. Damit soll es möglich sein, die
Personalausgaben auf dem Stand des Voranschlags 2019 zu plafonieren.
Der Bundesrat störte sich insbesondere an dieser letzten Forderung. Freilich sei dank
der Digitalisierung mit Effizienzgewinnen zu rechnen; bevor diese einträten, würde die
Automatisierung von Prozessen aber einen Mehrbedarf an personellen Ressourcen
verlangen. Zudem sei die Regierung bemüht, das Wachstum der Personalausgaben tief
zu halten, was allerdings schwierig sei, weil eine Vielzahl von Aufgaben in der
Bundesverwaltung auf Entscheide des Parlaments zurückgingen. Der Bundesrat riet
ausdrücklich von einer Plafonierung der Personalausgaben ab, da eine solche zu
unflexibel und nicht zielführend sei. 
In der nationalrätlichen Debatte machte sich Alois Gmür (cvp, SZ) für die
Kommissionsminderheit stark und wies ebenfalls auf die mangelnde Flexibilität der
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Vorlage hin. Er bezeichnete ein Einfrieren der Personalausgaben gar als
«verantwortungslos». Das Parlament brauche keine «Selbstbevormundung» und sei
mündig genug, die Personalkosten jährlich über das Budget zu steuern. Bundesrat Ueli
Maurer warnte im Rat ebenfalls vor einer Plafonierung. Eine solche würde bedeuten,
dass neue Aufgaben einen Stellenabbau an anderen Orten mit sich bringen würden. Er
erinnerte an das Beispiel Agroscope: Dort wollte der Bundesrat Stellen einsparen, was
zu einem Aufschrei bei allen Kantonen und Fraktionen geführt habe. Maurer wies die
Volksvertreterinnen und Volksvertreter darauf hin, dass sie nicht immer ganz kohärent
seien. Diese folgten hingegen der Mehrheit der Kommission und überwiesen die Motion
mit 100 zu 83 Stimmen (keine Enthaltungen) an den Ständerat. Die 100 Stimmen
stammten aus den geschlossenen Fraktionen der SVP und der GLP sowie aus der FDP
(eine Nein-Stimme) und von einer Minderheit der BDP. 18

Die Diskussion um das von Matthias Jauslin (fdp, AG) bekämpfte Postulat von Min Li
Marti (sp, ZH) für eine kurzfristige Beschäftigung von IT-Spezialistinnen und
-Spezialisten zwecks Zusammenarbeit mit IT-Fachleuten aus der Verwaltung im
Rahmen eines Innovation-Fellowship-Programms fand in der Sommersession 2019
statt. 
Die Zürcher SP-Vertreterin legte dar, dass der Austausch zwischen jungen IT-Talenten
aus der Wirtschaft und den Verantwortlichen in der Bundesverwaltung zu einem
eigentlichen Digitalisierungsschub führen könne. Gemeinsam könnten neue,
bedürfnisgerechte und innovative Projekte angegangen werden, die erst noch billiger
sein könnten als extern in Auftrag gegebene Produkte. Matthias Jauslin erachtete
Innovation ebenfalls als wichtig, gab aber zu bedenken, dass es bereits zahlreiche
Projekte und Programme gebe und das Postulat lediglich eine weitere Baustelle
bedeute, die zusätzlichen bürokratischen Aufwand generiere, den die
Bundesverwaltung zu tragen habe. Es sei besser, sich auf laufende Projekte zu
konzentrieren und diese zu Ende zu führen, als immer wieder neue «Zeitfresser» zu
generieren, die den Erwartungen dann nicht entsprechen würden. Der Bundesrat, der
das Postulat zur Annahme empfohlen hatte, wurde von Finanzminister Ueli Maurer
vertreten. Die Verwaltung gehöre hinsichtlich neuer Technologien «wahrscheinlich
nicht ganz zu den innovativsten» und deshalb sei die ja doch recht bescheidene
Forderung des Postulats, während eines Jahres zwei Fellows an einer
Querschnittfunktion einzubinden, sehr zu begrüssen. Der Bundesrat gedenke sowieso,
in eine ähnliche Richtung zu gehen und mit der Annahme des Postulats hätte er auch
formal die Zustimmung des Parlaments. Diese wurde ihm in der Abstimmung in der Tat
erteilt: Mit 116 zu 70 Stimmen (1 Enthaltung) wurde das Postulat angenommen. Nur die
geschlossene SVP-Fraktion und sechs der total 31 anwesenden FDP-Mitglieder lehnten
den Vorstoss ab. 19

POSTULAT
DATUM: 12.06.2019
MARC BÜHLMANN

Die Bundesverwaltung ist ab und zu Spielfeld oder Labor für arbeitsrechtliche
Forderungen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, politisch aber keine
Mehrheiten finden. Eine recht virulent diskutierte Forderung ist das Pensionsalter (vgl.
dazu z.B. die Diskussionen bei der STAF). In seiner Motion machte Martin Schmid (fdp,
GR) eben dieses Rentenalter in der Bundesverwaltung zum Thema. Im Sinne der
Gleichstellung – Schmid verwies in der Debatte auf den anstehenden Frauenstreiktag –
forderte er, dass beim Bund oder in bundesnahen Betrieben angestellte Frauen das
Recht hätten, nach ihrem offiziellen Pensionsalter von 64 Jahren eine
Weiterbeschäftigung zu beantragen. Dieses Recht bestehe heute nicht, was eine
Diskriminierung darstelle. Darüber hinaus sei allen Angestellten ein Recht auf
Weiterbeschäftigung bis zum 67. Altersjahr einzuräumen, sofern dies von ihne
gewünscht werde und im Interesse des Arbeitgebers sei. Dies sei auch in Anbetracht
der Diskussion um den Fachkräftemangel wichtig. 
Bundespräsident Ueli Maurer – in seinem Votum wies Martin Schmid «spasseshalber»
darauf hin, dass dieser aufgrund seines Alters mit der heute geltenden Regelung als
Angestellter gar nicht mehr hier sein dürfte – betrachtete die Motion als bereits erfüllt.
Die Diskriminierung habe der Bundesrat bemerkt und werde die Personalverordnung
entsprechend anpassen. Bei der Bundesverwaltung sei es zudem möglich, auf Wunsch
bis ins 70. Altersjahr weiterzuarbeiten. Die geltende Regelung gehe also sogar über die
Forderungen der Motion hinaus. Allerdings gab Maurer zu, dass es durchaus
Verbesserungsmöglichkeiten gebe. So müsste etwa vermehrt das Gespräch mit
Mitarbeitenden vor der Pensionierung gesucht werden, damit eine Weiterbeschäftigung
gefördert werden könnte. In seinem Departement könne sich mehr als ein Drittel der
Angestellten vorstellen, länger zu arbeiten. Zudem müssten die gesetzlichen Vorlagen
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geändert werden, die verlangten, dass jemand nach dem Pensionsalter einen neuen
Vertrag erhalten müsse. Dies gelte allerdings nur für die zentrale Verwaltung. Für
bundesnahe Betriebe und vom Bund subventionierte Unternehmen sei der Bundesrat
nicht zuständig; er könne aber auf Änderungen hinwirken. Der Bundesrat arbeite an der
geforderten Flexibilisierung der Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, weshalb die
Motion nicht nötig sei. Die kleine Kammer sah dies allerdings anders und folgte wohl
auch dem Argument von Martin Schmid, die Annahme der Motion könne auch als Signal
verstanden werden, dass es hier nicht nur in der zentralen Bundesverwaltung
Anpassungen brauche: Der Vorstoss wurde mit 29 zu 5 Stimmen an den Nationalrat
überwiesen. 20

Es gebe durchaus Sympathien für das Anliegen der Motion der Schwesterkommission,
sagte der Kommissionssprecher der FK-SR, Hannes Germann (svp, SH). Deren Ziel etwa,
die Personalausgaben in der Bundesverwaltung im Griff zu behalten, sei unbestritten.
Man müsse aber auch dem Bundesrat recht geben, der den Anteil der Personalausgaben
an den Gesamtausgaben in den letzten 10 Jahren konstant bei 8 Prozent gehalten habe.
Die vom Nationalrat angenommene Motion der FK-NR, welche die Personalausgaben
mit Hilfe der Digitalisierung in den Griff zu bekommen gedenkt, habe aber
insbesondere den Haken, dass die vorgesehene Plafonierung der Personalausgaben auf
den Stand des Voranschlags 2019 die Budgethoheit des Parlaments arg beschneide.
Zudem ginge damit der Spielraum für Teuerungsanpassungen verloren, was zur Folge
hätte, dass die Teuerung entweder nicht ausgerichtet oder aber mittels Stellenabbaus
finanziert werden müsste. Zwar würden sich aus der Digitalisierung möglicherweise
Effizienzgewinne ergeben, in einem ersten Schritt bedeute Digitalisierung aber vor
allem Mehrausgaben. Die Mehrheit der Kommission lehne die Motion deshalb ab.
Werner Hösli (svp, GL), der für die Minderheit das Wort ergriff, erinnerte daran, dass
man ja mit der Abschreibung der Motion der FK-SR (Mo. 15.3494) darauf verzichtet
habe, die Personalausgaben über Köpfe zu steuern, weil man über Finanzen steuern
wolle. Dies sei ja jetzt aber genau das Anliegen dieser Motion, weshalb nicht zu
verstehen sei, dass diese ebenfalls abgelehnt werde. Es brauche hier dringend
Vorgaben, weil die Personalkosten nur in eine einzige Richtung gingen, «nämlich nach
oben».
Finanzminister Ueli Maurer argumentierte gegen die Motion. Der Bundesrat bemühe
sich, die Personalkosten im Griff zu behalten. Er müsse aber darauf hinweisen, dass es
das Parlament sei, das mit neuen Vorstössen immer wieder neue Aufgaben schaffe und
so auch immer mehr Personal fordere – auch wenn der Ständerat immer wieder helfe,
hier Schaden zu begrenzen. Einfrieren oder Plafonieren könne nicht die Lösung sein.
Durch Kürzen von Krediten im Budget habe das Parlament viel direkteren Einfluss,
weshalb die Motion nicht notwendig sei. 
Die kleine Kammer nahm den magistralen Steilpass auf und begrenzte sozusagen den
Schaden durch Versenken der Motion mit 31 zu 4 Stimmen. 21
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Weil sich der Nationalrat knapp gegen die Abschreibung der Motion zum
Ausgabenstopp bei den Personalkosten ausgesprochen hatte, kam das Geschäft noch
einmal in den Ständerat. Die FK-SR beantragte dem Rat mit 10 zu 1 Stimmen, am
ursprünglichen Beschluss festzuhalten und die Motion abzuschreiben. 
Das Anliegen, die Anzahl Stellen in der Verwaltung auf 35'000 zu plafonieren, stamme
aus dem Jahr 2015, argumentierte der Kommissionssprecher Hannes Germann (svp, SH)
in der Ratsdebatte. Seither sei nicht nur das neue Führungsmodell mit Globalbudgets
eingeführt worden, es habe sich auch gezeigt, dass eine starre Begrenzung der
Stellenzahl kontraproduktiv sein könne. Zudem lasse der Vorstoss verschiedene
Interpretationen zu: So sei unklar, welche Bereiche für die Stellenzahl herangezogen
würden und ob die Obergrenze erhöht werden könne, wenn das Parlament neue
Aufgaben einführe. Schliesslich habe sich gezeigt, dass der Bundesrat die
Personalausgaben sehr wohl gut im Griff habe. Finanzminister Ueli Maurer wies darauf
hin, dass der Bund – je nach Berechnung – die 35'000 Stellen eigentlich als Obergrenze
seit rund drei Jahren auf stabilem Niveau bereits einhalte. Zudem sei es sinnvoller, über
Kredite zu steuern als über Köpfe. Deshalb beantrage der Bundesrat die Abschreibung
der Motion. 
In der Folge wurde der Antrag der FK-SR einstimmig angenommen, was die definitive
Abschreibung der Motion 15.3494 bedeutete, da das zweimalige Votieren eines Rates
für eine Abschreibung einem endgültigen Entscheid gleichkommt. 22
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2014 hatte die GPK-SR in einem Bericht über externe Mitarbeitende der
Bundesverwaltung kritisiert, dass eine Strategie zur Anstellung externer Mitarbeitender
fehle. Rund 11 Prozent aller Verwaltungsmitarbeitenden seien Externe, die zudem meist
unangemessen und auf nicht öffentlich ausgeschriebene Stellen angestellt seien. Um
abzuklären, ob sich seit dem Bericht etwas gebessert habe, hatte die GPK-SR 2017 eine
Nachkontrolle angekündigt. Der entsprechende Bericht wurde Mitte November 2019
publiziert. Dort wurde festgehalten, dass sich hinsichtlich Strategie und Transparenz
einiges verbessert habe. So gebe es Weisungen zum Abschluss von
Personalverleihverträgen und im Budget sowie der Staatsrechnung seien Zahlen zu den
Kosten externer Mitarbeitender ausgewiesen. Allerdings bestehe nach wie vor ein
Verbesserungspotenzial, so der Bericht weiter. Es sei beispielsweise nicht nachprüfbar,
ob das Ziel von Einsparungen durch die Internalisierung von externen Mitarbeitenden in
die Bundesverwaltung erreicht worden sei. Insbesondere bei den Stellen, die eine hohe
Zahl Externer beschäftigten, brauche es Evaluationsinstrumente, um die Umsetzung der
Empfehlungen kontrollieren zu können. Der Einsatz externer Mitarbeitender solle
ferner ausdrücklich im Bundespersonalgesetz verankert werden. Um dieses Ziel
umzusetzen reichte die GPK-SR gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Berichts eine
Motion ein. 
In seiner Stellungnahme beantragte der Bundesrat die Ablehnung dieser Motion, weil es
weder notwendig noch sachgerecht sei, gesetzliche Bestimmungen für eine Aufgabe
festzulegen, die jede Dienststelle selber regeln müsse und die den Bezug von
Dienstleistungen betreffe: Die meisten externen Mitarbeitenden würden nach Bedarf
und für spezifische Aufgaben mit Leihverträgen angestellt. Die Vorgaben des
Bundesrates, externes Personal nur dann anzustellen, wenn intern die Ressourcen oder
die Expertise nicht vorhanden sind, würden zudem mittlerweile adäquat umgesetzt:
Lediglich 3.4 Prozent der zwischen 2016 und 2018 aufgrund extern beschaffter
Dienstleistungen anfallenden Kosten seien auf Personalleihverträge zurückzuführen. Die
Regelung dieser Weisungen im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG)
genüge vollauf. 
In der ständerätlichen Debatte während der Frühjahrssession 2020 ging es schliesslich
um ebendiese Frage der rechtlichen Grundlage für den Personalverleih. Während sich
Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) auf den Standpunkt stellte, dass das
Bundespersonalgesetz der richtige Ort für diese Regelung sei, setzte sich
Finanzminister Ueli Maurer für die bestehende Regelung im RVOG ein. Es handle sich
beim Personalverleih um eine externe Dienstleistung, die keiner zusätzlichen
gesetzlichen Grundlage bedürfe. Es sei zudem nicht nötig, für etwas eine Regelung zu
schaffen, das ohne Probleme funktioniere. Die Mehrheit des Rates sah dies allerdings
anders und nahm die Motion mit 32 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung an. 23

MOTION
DATUM: 03.03.2020
MARC BÜHLMANN

Neben der Motion Bigler (fdp, ZH) debattierte der Ständerat in der Herbstsession 2020
auch die Motion seiner SPK-SR, mit der diese ein öffentliches Register der
Nebenbeschäftigungen von höheren Kadern in der Bundesverwaltung forderte. Die
vom Nationalrat im Juni 2019 angenommene Motion Bigler (Mo. 17.4127) war der
Kommission zu weit gegangen, forderte sie doch im Gegensatz zum eigenen Vorstoss
die Offenlegung von Interessenbindungen sämtlicher Kaderangestellten in der
Verwaltung. Überdies sah die Kommission ein solches Register auch mit zu hohem
administrativen Aufwand verbunden. Allerdings hiess sie die grundsätzliche Idee hinter
dem Vorstoss gut und schlug deshalb die Ablehnung der Motion Bigler, aber die
Annahme der eigenen Motion vor, gemäss der Verwaltungsangestellte mit Lohnklasse 30
und höher ihre Nebenbeschäftigungen offenlegen müssten. Dies würde rund 800
Personen betreffen, führte Kommissionssprecher Philipe Bauer (fdp, NE) im Rat aus,
und wäre entsprechend weniger aufwändig als die Umsetzung der Motion Bigler. Eine
von Mathias Zopfi (gp, GL) angeführte links-grüne Kommissionsminderheit wollte
freilich auch von der abgeschwächten Motion nichts wissen. Die Aargauer Zeitung hatte
sich bereits im Vorfeld der Debatte darüber gewundert, dass das links-grüne Lager die
von ihm in der Regel geforderte Transparenz hier nicht unterstützen wolle – schliesslich
sei doch gerade die Bundesverwaltung zunehmend Einfallstor für Lobbyisten und
Verwaltungsangestellte mit Nebenbeschäftigungen und deshalb auch anfällig für
Interessenkonflikte. Transparenz sei wichtig, nahm der Glarner Kantonsvertreter den
Ball auf. Dies gelte aber vor allem für zu wählende oder gewählte Politikerinnen und
Politiker, bei denen die Bürgerinnen und Bürger wissen müssten, welche
Interessenvertretungen sie sozusagen mit-wählen. Bei nicht gewählten
Verwaltungsangestellten gehe es eher um den Schutz der Privatsphäre. Der Bundesrat
habe in seiner Antwort auf die beiden Motionen ausgeführt, dass Kader ihre
Interessenbindungen und Nebenbeschäftigungen heute schon auswiesen, allerdings
lediglich gegenüber ihren Vorgesetzten, die sie ja eben auch auswählten und
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beurteilten. Auf der Basis des Öffentlichkeitsprinzips könnten Bindungen von
Kadermitarbeitenden überdies auch von der Öffentlichkeit nachgefragt werden. Eine
Kontrollmöglichkeit – etwa durch die Medien – bestehe also durchaus heute schon.
Eigentlich handle es sich also um eine Holschuld, mit der Forderung der beiden
Motionen würde diese aber in eine Bringschuld verwandelt, was nicht nur Geld koste,
sondern auch einen «destabilisierenden Effekt auf die Verwaltung» haben könnte, weil
dies Potenzial für Skandalisierungen berge. Der Bundesrat befürchtete, dass man mit
einer Annahme der Motionen nicht Transparenz, sondern ein Register schaffen würde
«für politische Interessengruppen und für Politiker [...], die, ohne Aufwand zu haben,
etwas Druck auf die Verwaltung ausüben möchten». Auch der für die Verwaltung
zuständige Finanzminister Ueli Maurer stiess in dieses Horn: Ein laufend aktualisiertes
Register für 800 Mitarbeitende sei eher «Voyeurismus» als nützlich. Mit einer aktiven
Veröffentlichung «wird es sicher zwei, drei Journalisten geben, die einen Namen finden
und dann eine Skandalgeschichte machen». Beide Motionen, auch die weniger weit
gehende Kommissionsmotion, würden deshalb eher Schaden als Nutzen mit sich
bringen, weshalb der Bundesrat deren Ablehnung beantrage. Während die Motion Bigler
deutlich versenkt wurde, kam es bei der Kommissionsmotion zu einer sehr knappen
Ablehnung von 19 zu 18 Stimmen. 24

«Der Inhalt dieser Motion ist problematisch», eröffnete Finanzminister Ueli Maurer sein
Plädoyer gegen den Vorstoss der GPK-SR, die gesetzliche Grundlagen für den Einsatz
externer Mitarbeitender forderte. Für Personalleihverträge gelte das Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) als Grundlage, so Maurer. Dies sei sachgerecht,
weil externes Personal ja nur befristet und zu den Bedingungen der jeweiligen Firma,
bei der es tätig sei, angestellt würde – und eben nicht zu Bedingungen des Bundes. Das
Bundespersonalgesetz, dessen Teilrevision von der Motion ja eigentlich gefordert
werde, sei folglich nicht der richtige Ort, um all die unterschiedlichen Bedingungen
externen Personals zu regeln. Darum würde mit der Annahme der Motion mehr
Unklarheit als Klarheit geschaffen. Die grosse Kammer war freilich – wie schon der
Ständerat zuvor – anderer Meinung und hiess die Motion mit 164 zu 9 Stimmen (3
Enthaltungen) deutlich gut. Die Kommissionssprecherinnen – Yvonne Feri (sp, AG) und
Isabelle Pasquier-Eichenberger (gp, GE) – hatten zuvor darauf hingewiesen, dass es aus
Sicht der GPK zweifelhaft sei, dass das RVOG ausreiche, um Personalleihverträge
auszustellen, bei denen externes Personal in einem Subordinationsverhältnis zum Bund
stehe. Diese «Pseudo-Mandate» müssten durch entsprechende gesetzliche Regelungen
verhindert werden. Den Auftrag dazu hatte der Bundesrat nun also von beiden
Kammern erhalten. 25

MOTION
DATUM: 30.10.2020
MARC BÜHLMANN

Ende November 2020 fanden Lohngespräche zwischen den Personalverbänden und
dem Finanzminister Ueli Maurer statt. Aufgrund der Corona-Krise, die ein Loch in den
Bundeshaushalt zu reissen drohte, und weil man von einer negativen Teuerung ausging,
wurde beschlossen, für das kommende Jahr keine Lohnmassnahmen für die
Bundesangestellten zu treffen. Die Forderung der Personalverbände, statt
Lohnerhöhungen den Vaterschaftsurlaub von 10 auf 20 Tage zu verlängern, wolle Ueli
Maurer dem Bundesrat unterbreiten, war der entsprechenden Medienmitteilung zu
entnehmen. Bei den Gesprächen wurde zudem die Absichtserklärung 2020–2023
zwischen Bund und den Sozialpartnern unterzeichnet, mit der die Sozialpartnerschaft
umrissen wird und die wichtigsten Probleme und Lösungen in der Personalpolitik
festgelegt werden. 26
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Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in der Wintersession 2018 als
Erstrat. Die Mehrheit der FK-NR hatte entschieden, die Ausgaben im Voranschlag
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag um 60 Mio. zu reduzieren. Den grössten Teil
dieser Differenz wollte die Kommission durch Kürzungen in der Höhe von CHF 45 Mio.
bei der Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge erzielen;
diese Einsparungen könnten erreicht werden, wenn die aktuelle, sinkende Zahl an
Asylgesuchen berücksichtigt werde, erklärte die Kommission. Zusätzliche Finanzierung
sah die Kommission für das Grenzwachtkorps vor, das mit CHF 2.8 Mio. 44 neue Stellen
finanzieren sollte; dieser Betrag sollte jedoch departementsübergreifend beim Personal
kompensiert werden. 
Daneben lagen 54 Minderheitsanträge vor, von denen die meisten von der SVP- und der
SP-Fraktion stammten und nur vereinzelte erfolgreich waren. Die Stossrichtung dieser
Anträge widerspiegelt sich deutlich in den Voten der Fraktionssprechenden in der
allgemeinen Debatte: Während Franz Grüter (svp, LU) für die SVP «zur Vorsicht im
Umgang mit den Staatsfinanzen» mahnte und wie zahlreiche weitere Votantinnen und
Votanten der bürgerlichen Parteien den begrenzten finanziellen Handlungsspielraum
des Bundes hervorhob, erachtete Samuel Bendahan (sp, VD) als Vertreter der SP-
Fraktion die aktuelle Situation als Chance für Investitionen in die Zukunft. 
Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in sechs Blöcken. Die SVP bemühte
sich mit ihren Minderheitsanträgen zum Beispiel um Kürzungen oder zumindest um
einen Verzicht auf Erhöhungen bei den Personalkosten, bei Beratung und
Auftragsforschung über alle Departemente hinweg, beim Bundesamt für Energie, beim
Generalsekretariat des VBS, beim Bundesamt für Kultur oder beim BFS. Nach dem
starken Anstieg in den letzten Jahren brauche es zudem eine «massvolle Dämpfung»
durch eine Plafonierung der Ausgaben für die internationale Zusammenarbeit, beim
EDA und bei der Entwicklungshilfe, erklärte Peter Keller (svp, NW). Zudem wurde eine
vollständige Streichung des Aufwands des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung
von Frau und Mann gefordert. Alle aufgezählten Anträge wurden abgelehnt.
Die Mitglieder der SP-Fraktion beantragten in ihren Minderheitsanträgen, auf die
Querschnittskürzungen beim Sach- und Betriebsaufwand, welche die Mehrheit der FK-
NR vorgeschlagen hatte, zu verzichten. Weitere Anträge auf zusätzliche Finanzierung
oder auf einen Verzicht auf Reduktion wurden unter anderem im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit, beim Funktionsaufwand des Gleichstellungsbüros, beim
BSV-Globalbudget oder beim Verteidigungsbudget gestellt. Philipp Hadorn (sp, SO)
beantragte, die Zahlen für die Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene
auf die neue Formel des SEM zu stützten, anstatt die aktuellen Zahlen des laufenden
Jahres zu verwenden. Bereits in der Debatte zum Voranschlag 2017 hatte die FK-NR
darauf verzichtet, die neu entwickelten Kennzahlen zu verwenden. Schliesslich
beantragte eine Minderheit Meyer (sp, ZH), die zusätzlichen Stellen für das
Grenzwachtkorps ohne Kürzungen bei anderen Departementen zu verwirklichen. Auch
diese Anträge scheiterten allesamt. Erfolgreich waren die Anträge der SP hingegen
bezüglich Bildung und Forschung. Hier reichte die SP-Fraktion acht Anträge ein, mit
denen das Budget in Übereinstimmung mit dem Mitbericht der WBK-NR wieder dem
Niveau der BFI-Botschaft 2017-2020 angepasst werden sollte. Umstritten war dabei vor
allem die Frage, ob diese neuen Beträge in Übereinstimmung mit der Motion Dittli (fdp,
UR; Mo. 16.3705) teuerungsbereinigt seien, wie Ursula Schneider Schüttel (sp, FR)
argumentierte, oder ob dadurch die Teuerungsbereinigung, die
departementsübergreifend vorgenommen worden war, im Bildungsbereich wieder
rückgängig gemacht werde, wie Finanzminister Maurer beteuerte. Bis auf einen wurden
alle Anträge betreffend das WBF angenommen. 
Anträge erfolgten auch durch Mitglieder der übrigen Fraktionen, auch sie waren jedoch
grösstenteils erfolglos. Angenommen wurde jedoch ein Minderheitsantrag Bigler (fdp,
ZH), der den Funktionsaufwand der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) verglichen
mit dem bundesrätlichen Vorschlag um CHF 1.97 Mio. kürzen wollte. Der Bundesrat
hatte den Funktionsaufwand um 10 Prozent aufgestockt, damit die EFK ihren
Personalbestand um 10 Vollzeitstellen ausbauen kann. Die EFK ist laut
Finanzkontrollgesetz das oberste Aufsichtsorgan des Bundes und überwacht unter
anderem die finanzielle Führung der Bundesverwaltung. Sie sei mit den
Untersuchungen und Prüfungen unter anderem bezüglich der Bürgschaften für
Hochseeschiffe, der Ruag und dem Mandat der Finanzdelegation zur Governance der
Arbeitslosenversicherung überlastet, hatte die EFK erklärt. Der Antragssteller warf
diesbezüglich jedoch die Frage auf, ob man wirklich eine «eigentliche
Überwachungsbehörde» wolle. Mit dem bisherigen Personalbestand sei ein
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«priorisiertes Controlling» durchaus möglich, zumal es der EFK – mit Verweis auf die
Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III und zur Debatte zu den
Waffenexporten – bereits jetzt möglich sei, «kaum gesetzeskonforme Stellungnahmen
zu politischen Geschäften abzugeben». Albert Vitali (fdp, LU) betonte als Vizepräsident
der Finanzdelegation (FinDel) die einstimmige Unterstützung Letzterer für den Antrag
der Eidgenössischen Finanzkontrolle auf mehr Ressourcen für ihre Kontrolltätigkeit.
Diskussionen zum Rollenverständnis und zur Kommunikation der EFK seien nicht im
Rahmen der Budgetdebatte vorzunehmen; die FinDel werde dies mit der EFK in Kürze
diskutieren. Mit 111 zu 77 Stimmen setzten sich die SVP-Fraktion, Mehrheiten der FDP-
und der CVP-Fraktion sowie ein Mitglied der BDP-Fraktion durch und verwarfen die
Erhöhung. 
Erfolgreich war auch ein Antrag Gschwind (cvp, JU) für eine Erhöhung des
Bundesbeitrags für das Alpine Museum Schweiz  2019 sowie in den Finanzplanjahren. In
der Antwort auf die Interpellation Engler (cvp, GR; Ip. 18.3543) habe der Bundesrat die
Bedeutung des Museums anerkannt, argumentierte Gschwind. Nun solle die
Vernetzungsarbeit nicht nur mit CHF 250'000, sondern zusätzlich mit CHF 530'000
unterstützt werden. 

«Mit dem Budget werden die Finanzen gesteuert», betonte Heinz Siegenthaler (bdp, BE)
im Rahmen der Budgetdebatte. Dass dies nicht ausschliesslich der Fall ist, liegt am
neuen Führungsmodell für die Bundesverwaltung (NFB), das die Steuerung der
Verwaltungseinheiten durch eine Kombination aus Globalbudgets und
Leistungsinformationen im Rahmen des Voranschlags und des Finanzplans erlaubt. So
erfreuten sich die Sollwerte, die im Rahmen der Planungsgrössen im Voranschlag
festgelegt werden können, in betreffendem Jahr grosser Beliebtheit. Die Mehrheit der
Finanzkommission schlug vor, als neues Ziel für die Bundeskanzlei eine Überprüfung der
ausserparlamentarischen Kommissionen festzulegen. Die Bundeskanzlei solle diese
Kommissionen anhand der Kriterien «ausgewiesene Notwendigkeit» und «effektiv
nachgewiesene Subsidiarität» beurteilen und ihre Anzahl im nächsten Jahr um
mindestens 10 Prozent reduzieren. Allgemein kritisierte Heinz Siegenthaler dieses
Vorgehen deutlich: Verwaltungsakte seien nicht Aufgabe der Finanzpolitik, erklärte er.
In diesem Falle komme hinzu, dass die Bundeskanzlei – wie auch Finanzminister Maurer
betonte – diesbezüglich gar keine Entscheidungskompetenz habe und dieses Ziel daher
gar nicht erreichen könne. Dennoch folgte der Nationalrat dem Mehrheitsantrag und
stimmte der Sollgrösse mit 106 zu 88 Stimmen gegen den Widerstand von SP, Grünen,
BDP und der Mehrheit der CVP zu. 
Ebenso umstritten war die Frage, ob die durchgeführten Personalbeurteilungen in der
Bundesverwaltung zukünftig als Sollwert einer Normalverteilung folgen müssen, wie es
die FK-NR forderte. Thomas Weibel (glp, ZH) erklärte das Anliegen zwar für
unterstützungswürdig, kritisierte aber die «Hauruck-Übung» der Kommission. Barbara
Gysi (sp, SG) kritisierte die «komische Forderung», gemäss der man gleich viele
schlechte wie gute Mitarbeitende haben müsse. Auch hier waren die Proteste jedoch
nicht von Erfolg gekrönt, mit 118 zu 76 Stimmen stimmte der Nationalrat dem
Mehrheitsantrag der Kommission zu. 
Schliesslich schlug die Finanzkommission mit 16 zu 8 Stimmen (bei 1 Enthaltung) vor, es
dem SEM als Ziel aufzuerlegen, bis zum 31. Dezember 2020 ein
Rückübernahmeabkommen mit Eritrea abzuschliessen. Während Kommissionssprecher
Thomas Müller (svp, SG) die Meinung vertrat, man müsse – wie im Fussball – mit einer
«klaren Zielsetzung in den Match gehen», um zu gewinnen, hielt Alois Gmür (cvp, SZ) im
Namen der Minderheit fest, dass dieses Ziel «völlig aus der Luft gegriffen» sei. Eritrea
habe noch mit keinem Land ein solches Abkommen abgeschlossen. Zudem sei nicht
klar, welche Konsequenzen ein Nichterreichen des Ziels habe. Mit 99 zu 92 Stimmen
setzten sich die geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen mit Unterstützung
je eines Mitglieds der CVP und der BDP auch hier durch. 
Doch nicht nur die bürgerliche Mehrheit der FK-NR, auch Mitglieder der SP-Fraktion
beabsichtigten die Nutzung des Instruments der Sollwerte: Eine Minderheit Kiener
Nellen (sp, BE) wollte die eidgenössische Steuerverwaltung über die Planungsgrössen in
zwei Anträgen dazu verpflichten, sowohl für die Verrechnungssteuer als auch für die
Mehrwertsteuer mehr Steuerinspektionen vor Ort vorzunehmen. Beide Anträge fanden
jedoch nur bei den Mitgliedern der SP, der Grünen und der EVP Unterstützung. 

Nach dreitägiger Debatte verabschiedete die grosse Kammer den Voranschlag 2019 mit
126 zu 60 Stimmen (bei 7 Enthaltungen). Wie bereits im Jahr zuvor lehnte die Mehrheit
der SVP-Fraktion das Budget ab. Der Voranschlag beinhaltete in dieser Version einen
Überschuss von CHF 1.209 Mrd. und einen strukturellen Überschuss von 915 Mio., wies
also um CHF 54 Mio. höhere Ausgaben auf als die Version des Bundesrates und um CHF
121 Mio. höhere als die Version der FK-NR. 27
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Im Vergleich zum Nationalrat bereinigte der Ständerat den Voranschlag 2019 in
deutlich kürzerer Zeit und deutlich einhelliger: In den meisten Kommissionsanträgen
folgte der Ständerat stillschweigend ohne Gegenantrag dem Entwurf des Bundesrates
und schuf so einige Differenzen zum Erstrat. Diskussionslos und stillschweigend sprach
sich der Ständerat auch für die vom Bundesrat beantragte und vom Nationalrat
abgelehnte Aufstockung des Funktionsaufwands der EFK aus.
Länger diskutiert wurde hingegen über die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.
Hier hatte die FK-SR keine Änderung zum bundesrätlichen Vorschlag vorgesehen. Beat
Rieder (cvp, VS) erklärte jedoch dem Rat im Rahmen seines Antrags die Problematik des
Bundesstrafgerichts ausführlich: Mitte 2017 hatte man eine neue Berufungskammer für
das Bundesstrafgericht geschaffen, die sowohl den Sachverhalt als auch die
Rechtsanwendung mit voller Kognition von Urteilen überprüfen soll. Aus der geringen
Anzahl Fälle, mit denen gerechnet worden war, wurden alleine im Jahr 2017 über 70
Urteile, wofür die auf 300 Stellenprozente erhöhte Personalausstattung nicht
ausreichte. Deshalb entschied der Nationalrat stillschweigend, für die
Berufungskammer eine eigene Budgetposition zu schaffen und diese um CHF 1 Mio. auf
CHF 2.9 Mio. aufzustocken. Mit seinem Einzelantrag beabsichtigte Rieder, diesbezüglich
dem Nationalrat zu folgen. Ulrich Meyer, Präsident des Bundesgerichtes, begrüsste im
Namen des Bundesgerichts die Änderung des Nationalrats. In der Folge beantragte
Hannes Germann (svp, SH) als Präsident der FK-SR den Rückzug des Mehrheitsantrags,
wogegen die übrigen Kommissionsmitglieder keine Einwände äusserten und wodurch
der Antrag Rieder angenommen wurde. 
Die andere grössere Debatte drehte sich um die Frage, welche Beträge zu den
verschiedenen WBF-Positionen genau «Dittli-konform» (Anita Fetz, sp, BS) sind, also
mit der Motion von Josef Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) übereinstimmen, gemäss der die
Teuerung nur ausgeglichen werden soll, wenn sie anfällt. Finanzminister Maurer bat den
Rat diesbezüglich, auf die vorgeschlagenen Erhöhungen der Beträge – die FK-SR schlug
in zwei Fällen einen Mittelweg zwischen Bundesrat und Nationalrat vor und sprach sich
ansonsten für die von der grossen Kammer vorgenommenen Korrekturen aus – zu
verzichten. Man habe die Teuerung bei der ganzen Verwaltung entsprechend der
Motion Dittli herausgerechnet; es sei daher nicht fair, hier die Beträge wieder um die
Teuerung zu erhöhen. Dem widersprach jedoch Anita Fetz: Ein rückwirkender
Teuerungsausgleich, wie ihn der Bundesrat vorgenommen habe, sei nicht Teil der
Motion Dittli. Jedoch habe man im Vergleich zum Nationalrat die aktuelle Teuerung
herausgerechnet, wodurch die teilweise unterschiedlichen Anträge zur grossen
Kammer zu erklären seien. Trotz der Beteuerungen des Finanzministers, dass die
Teuerung bei allen Budgetpositionen gleichermassen berücksichtigt worden sei, nahm
der Ständerat sämtliche Mehrheitsanträge der Finanzkommission zum WBF an und
schuf dadurch auch einige Differenzen zum Nationalrat. 
Kurios mutete schliesslich ein Antrag Hösli (svp, GL) an: Ebenso wie ein im Nationalrat
unterlegener Minderheitsantrag Gmür (cvp, SZ) forderte dieser den Verzicht auf die
Aufstockung des Grenzwachtkorps, obwohl die SVP-Fraktion im Nationalrat die von der
FK-NR vorgeschlagene Aufstockung klar befürwortet hatte. Werner Hösli begründete
den Antrag damit, dass die Standesinitiativen mit Forderung einer Aufstockung des
Grenzwachtkorps aus dem Jahr 2015 stammten, «als sich unsere Grenzbevölkerung zu
Recht in ihrer Sicherheit gefährdet sah». Dies sei jetzt aber nicht mehr der Fall und da
durch die Zusammenlegung der operativen Einheiten von Grenzwachtkorps und Zoll
und der Einführung von DAZIT im administrativen Bereich Personal gespart werden
könne, brauche es diese Aufstockung nicht. Dem stimmte auch Finanzminister Maurer
zu und staunte über die «verkehrte Welt»: «Normalerweise wollen Sie uns Stellen, die
wir Ihnen beantragen, streichen. Hier wollen Sie uns Stellen geben, die wir eigentlich
nicht brauchen.» Der Ständerat sprach sich jedoch in Übereinstimmung mit dem
Nationalrat ebenfalls für die Finanzierung der 44 neuen Stellen aus, tat dies mit 21 zu 20
Stimmen bei 1 Enthaltung jedoch deutlich knapper als die grosse Kammer.  
Ansonsten stimmte der Ständerat dem Erstrat bei zahlreichen Budgetpositionen zu.
Unter anderem stimmte er für die Aufstockung der Budgets des Alpinen Museums
Schweiz, der internationalen Sportanlässe zur Durchführung der Rad-WM in Aigle sowie
der Sicherheitsuntersuchungsstelle, deren Erhöhung der Bundesrat in einer
Nachmeldung aufgrund des Unfalls der Ju-Air beantragt hatte. Differenzen schuf er
unter anderem bezüglich des BAG, der Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig
Aufgenommene und Flüchtlinge, des Zivildienstes und des Sach- und Betriebsaufwands,
bei denen der Ständerat entsprechend dem bundesrätlichen Vorschlag mehr Geld
sprechen wollte als der Nationalrat. Bei der Landwirtschaft und diversen
Bildungspositionen hatte sich der Nationalrat grosszügiger gezeigt als die
Ständekammer. 
Einstimmig mit 42 zu 0 respektive 43 zu 0 Stimmen nahm der Ständerat sämtliche zum
Budget gehörigen Bundesbeschlüsse an. 28
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Nur einen Tag später ging die Debatte um den Voranschlag 2020 im Nationalrat weiter.
Auch dieses Jahr drehte sich die Eintretensdebatte vor allem um die Frage, wie gut die
wirtschaftliche Lage des Bundes wirklich sei und wie grosszügig das Parlament folglich
mit dessen finanziellen Ressourcen umgehen könne. Eintreten war nicht umstritten,
ganz im Gegensatz zur Detailberatung: Neben den Mehrheitsanträgen standen
zahlreiche Minderheitsanträge der SP- und der SVP-Fraktion auf dem Programm. Doch
obwohl der Nationalrat den Voranschlag während über 9 Stunden diskutierte, schuf er –
verglichen mit der Anzahl Minderheitsanträge – nur wenige Differenzen zum Ständerat. 
Die meisten dieser Differenzen waren im Nationalrat unumstritten, etwa die Erhöhung
des Globalbudgets der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts um CHF 709’300
CHF. In verschiedenen Fällen verband die Kommission zudem Aufstockungen mit der
Definition neuer Grenz- und Sollwerte oder der Neudefinitionen der
Rahmenbedingungen der Kreditverwendung, Instrumenten des Neuen Führungsmodells
des Bundes für die Bundesverwaltung. Mit diesen können Bedingungen zur Verwendung
der Gelder mit Budgetpositionen verbunden werden. Die Aufstockung des
Globalbudgets der Landwirtschaft um CHF 500'300 begründete der Nationalrat mit der
drohenden Unterfinanzierung des Aufbaus des Kompetenzzentrums Boden und
definierte dessen Finanzierung als Rahmenbedingung für den Kredit. Auch die
Forschungsbeiträge für die Landwirtschaft erhöhte er zugunsten des
Forschungsinstituts für biologischen Landbau um CHF 2.5 Mio. im Voranschlagsjahr
sowie in den Finanzplanjahren. Gegen die Aufstockung der Direktzahlungen für die
Landwirtschaft stellte sich eine Minderheit Schneider Schüttel (sp, FR), die
diesbezüglich dem Ständerat folgen wollte, jedoch mit 63 zu 127 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) unterlag. Abgelehnt hatten die Änderung die einstimmig stimmenden SP-
und GLP-Fraktionen sowie Minderheiten der FDP- und der Grünen-Fraktion. Auf Antrag
Mattea Meyer (sp, ZH) stockte der Nationalrat mit 112 zu 81 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
auch das Globalbudget des Fedpol im Voranschlagsjahr sowie in den Finanzplanjahren
um CHF 600'000 auf. Damit sollte eine Reduktion aus den Finanzplanjahren 2017 bis
2019 korrigiert werden, um damit eine Stellenaufstockung um vier Stellen zur Erfüllung
der Zentralstellenaufgaben des Fedpol im Bereich Internetkriminalität, insbesondere
der Pädokriminalität, zu ermöglichen. Die SVP- und die FDP-Fraktionen hatten sich
dagegen gewehrt, weil diese Stellen intern über das Globalbudget finanziert werden
sollten, wie Albert Vitali (fdp, LU) betonte. 
Sparsamer als der Ständerat zeigte sich die grosse Kammer bezüglich der finanziellen
Unterstützung von Selbsthilfeprojekten beim Bundesamt für Justiz: Hier sperrte sie sich
stillschweigend gegen die vom Ständerat beschlossene Ausgabenerhöhung auf CHF 2
Mio. Ohne Minderheit akzeptiert wurden auch die Anträge zum SEM: Die
Betriebsausgaben zu den Bundesasylzentren senkte der Rat nach Absprache der
Kommission mit dem SEM um CHF 27 Mio. und die Beiträge für die Sozialhilfe
Asylsuchender und vorläufig Aufgenommener reduzierte er aufgrund aktualisierter
Zahlen um 12.8 Mio. Dies obwohl Finanzminister Maurer darauf hingewiesen hatte, dass
man damit an den Leistungen des Bundes «überhaupt nichts» ändere, denn diese seien
gesetzlich vorgegeben. Ein solcher Beschluss führe später aber allenfalls zu
Nachtragskrediten, wenn sich die Flüchtlingssituation ändern sollte. 
Umstritten waren auch im Nationalrat vor allem die Bildungsausgaben. Diesbezüglich
lagen neben dem Mehrheitsantrag drei Minderheitsanträge vor. Die Mehrheit wollte in
den meisten Bildungsfragen dem Bundesrat folgen und die Bildungsausgaben nicht um
die ehemaligen Teuerungsbeiträge erhöhen. Einzig bezüglich der Berufsbildung
befürwortete sie eine zusätzliche Erhöhung. Eine Minderheit I Schneider Schüttel
forderte, dem Ständerat folgend, die im Rahmen der BFI-Botschaft 2017-2020
beschlossenen Beträge, eine Minderheit II Bourgeois (fdp, FR) bevorzugte hingegen
mehrheitlich einen Mittelweg zwischen Ständerat und Bundesrat. Dieser basierte auf
den Aufstockungen des Budgets im Bildungsbereich, welche das Parlament bereits 2019
vorgenommen hatte, abzüglich der Teuerungskorrektur nach Dittli (fdp, UR; Mo.
16.3705) um -0.1 Prozent. Mit 132 zu 60 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 139 zu 52
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) setzte sich die Minderheit II gegen die Minderheit I und
die Mehrheit durch. Zudem sprach sich der Nationalrat beim Bildungsbudget zusätzlich
für eine Minderheit III Schneider Schüttel aus, welche bei den Institutionen der
Forschungsförderung eine zusätzliche Erhöhung um CHF 1.1 Mio. forderte, die
zugunsten der Akademien der Wissenschaften Schweiz eingesetzt werden sollte. 
Schliesslich nahm der Nationalrat verglichen mit dem Ständerat einige Änderungen bei
den Sollwerten vor, insbesondere im Gesundheitsbereich. Der Messwert für den Anteil
Rauchender in der Bevölkerung, gemäss dem nicht mehr als 25 Prozent der Bevölkerung
rauchen sollen, wurde gestrichen, da dessen Messung gemäss Kommission keine
Aufgabe des Staates sei. Dies obwohl Finanzminister Maurer vor der Streichung gewarnt
und diese als falsches Signal bezeichnet hatte. Gesteigert werden sollte hingegen der
Anteil Arztpraxen mit elektronischer Krankengeschichte der Patientinnen und
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Patienten. Heute liegt dieser bei 76 Prozent, im Jahr 2020 soll er bei 80 Prozent zu
liegen kommen und für die Finanzplanjahre weiter gesteigert werden. Bei der
Militärversicherung soll der Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtkosten von 10.7
Prozent auf 10 Prozent gesenkt werden. Diese Änderungen waren nicht umstritten,
genauso wenig wie die Reduktion des Grenzwertes zum Auftreten von gentechnisch
verändertem Raps entlang von Bahngeleisen (von 0.5 Prozent auf 0.25 Prozent aller
untersuchten Proben). Schliesslich erhöhte der Nationalrat auch die Messgrösse bei
den Besucherinnen und Besuchern der bundeseigenen Museen von 60'000 auf 65'000
Personen – obwohl dies gemäss Bundesrat Maurer «nicht mehr Leute in die Museen»
locken werde. 
Die übrigen Änderungen, meistens beantragt von Mitgliedern der SP- oder der SVP-
Fraktion, lehnte die Ratsmehrheit jeweils deutlich ab. Verschiedene linke Minderheiten
setzten sich für Budgeterhöhungen im Bereich des Umweltschutzes ein. So versuchte
eine Minderheit Schneider Schüttel unter anderem die Überprüfung von Wirkstoffen
zur Senkung des Risikos von Pflanzenschutzmitteln für aquatische Organismen für das
Jahr 2020 von 20 auf 30 Wirkstoffe zu erhöhen sowie die dazu nötigen acht
zusätzlichen Stellen bei vier verschiedenen Bundesämtern zu schaffen. Mit 105 zu 84
Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnte der Rat den Antrag gegen den Willen der SP-, GPS-
und GLP-Fraktionen sowie der Mitglieder der EVP ab. Da sich der
Überprüfungsrhythmus an jenen der EU anlehne, sei eine Aufstockung hier nicht
angebracht, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ) für die Kommission. Eine weitere Minderheit
Schneider Schüttel wollte CHF 20 Mio. mehr für die Revitalisierung von Gewässern
einsetzen, weil die Nachfrage nach Bundesmittel in diesem Bereich stark angestiegen
sei und im kommenden Jahr zahlreiche Projekte realisiert werden sollten. Mit 96 zu 95
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) lehnte der Rat jedoch auch diesen Antrag ab, wobei
Kommissionssprecher Gmür darauf hinwies, dass bei tatsächlichem Fehlen von Mitteln
Nachtragskredite eingereicht werden könnten. Zudem setzte sich eine Minderheit
Masshardt (sp, BE) für eine Verdoppelung des Betrags für den Technologietransfer beim
Bundesamt für Energie von CHF 20 Mio. auf CHF 40 Mio. ein. Dieses Geld diene dazu,
dass neue, noch nicht marktreife Technologien erprobt werden könnten. Eine Erhöhung
sei nicht nötig, weil die Privatwirtschaft solche Ideen kostensparend entwickeln könne,
argumentierte Sandra Sollberger (svp, BL) und begründete damit auch ihre Minderheit II
Sollberger, die den Betrag auf CHF 10 Mio. reduzieren wollte. Mit 142 zu 52 Stimmen
respektive 107 zu 86 Stimmen (bei 1 Enthaltung) setzte sich der Mehrheitsantrag gegen
die Anträge der Minderheit II respektive der Minderheit I durch. 
Doch nicht nur im Umweltbereich, auch zu anderen Themen reichte die SP-Fraktion
erfolglos Vorstösse ein. So wollten linke Minderheiten etwa das Globalbudget des
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann aufstocken, die
Kulturabgeltung an die Stadt Bern in den Finanzplanjahren fortsetzen, dem BIT eine
grössere Konstanz in der Personalentwicklung als neues Ziel vorschreiben sowie eine
Aufstockung beim Eidgenössischen Personalamt vornehmen, das in der Folge
Lehrstellen und Hochschulpraktika zur Integration von Menschen, die aus dem
Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, anbieten soll. 
Die SVP hingegen versuchte vor allem, dem Stellenzuwachs beim Bund – im Voranschlag
2020 beträgt dieser gemäss Franz Grüter (svp, LU) 267 zusätzliche Stellen – Einhalt zu
gebieten. Dazu wollte Grüter allgemein die Ausgaben für den Personalaufwand im
Voranschlag 2020 sowie in den Finanzplanjahren bei CHF 6 Mrd. plafonieren – zum
ersten Mal überhaupt überstiegen die geplanten Ausgaben für das Personal die Grenze
von CHF 6 Mrd. Mit 134 zu 51 Stimmen lehnte der Rat den Minderheitsantrag Grüter
gegen den Willen der geschlossen stimmenden SVP ab. Zudem wollte eine weitere
Minderheit Grüter den Betrag für die Lohnmassnahmen halbieren; 0.5 Prozent der
Lohnsumme reichten für Lohnverhandlungen, erklärte der Minderheitensprecher. Mit
140 zu 52 Stimmen lehnte der Rat auch diesen Antrag ab. Auch die weiteren
Minderheitsanträge, die vorsahen, die Ausgaben des Büros für Konsumentenfragen auf
dem Stand der Rechnung von 2018 zu plafonieren, auf die Budgeterhöhung der
Parlamentsdienste zur Schaffung von drei neuen Vollzeitstellen sowie auf Erhöhungen
in den Personalbereichen des EDA, des BAG und des BFS zu verzichten, lehnte der
Nationalrat ab. 
Zu reden gaben schliesslich auch die Bereiche Entwicklungszusammenarbeit und
Sicherheit. Während eine Minderheit I Keller (svp, NW) die Ausgaben für multilaterale
Entwicklungszusammenarbeit deutlich kürzen wollte, schlug eine Minderheit II Gysi (sp,
SG) in diesem Bereich eine Erhöhung des Budgets vor, um erneut auf die in der
Botschaft 2017-2020 vereinbarten Ausgaben zu kommen und um im Jahr 2023 eine
APD-Quote von 0.5 Prozent des Bruttonationaleinkommens zu erreichen.
Finanzminister Maurer wehrte sich gegen eine weitere Kürzung in diesem Bereich – die
Schweiz habe hier in den letzten Jahren die grössten Kürzungen vorgenommen, obwohl
sie weiterhin ihren Verpflichtungen nachkommen müsse, erklärte er.
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Kommissionssprecher Gmür betonte hingegen, dass es sich bei der APD-Quote weder
um ein finanzpolitisches Steuerungsinstrument, noch um einen Zielwert handle,
sondern um einen Richtwert. Mit 140 zu 51 Stimmen und 106 zu 84 Stimmen (1
Enthaltung) sprach sich die grosse Kammer für den Mittelweg, den Mehrheitsantrag, aus
und beliess die entsprechenden Ausgaben auf ihrer ursprünglichen Höhe. 
Mit 135 zu 54 Stimmen nahm der Nationalrat schliesslich den Bundesbeschluss Ia über
den Voranschlag für das Jahr 2020, der verglichen mit dem bundesrätlichen
Budgetvorschlag Mehrausgaben von CHF 245 Mio. mit sich bringe, wie die beiden
Kommissionssprecher Gmür und Nicolet (svp, VD) erklärten, in der Gesamtabstimmung
an. Abgelehnt wurde er einstimmig von der SVP und von Stefania Prezioso Batou (gps,
GE). Kaum bis gar nicht umstritten waren der Bundesbeschluss Ib über die
Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020, der Bundesbeschluss II über den
Finanzplan für die Jahre 2021-2023, der Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus
dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2020 sowie der Bundesbeschluss IV über die
Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr
2020. 29

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Im Juni 2020 reichte Jürg Grossen (glp, BE) eine Motion ein, mit der er den Bundesrat
beauftragen wollte, der Bundesverwaltung mehr Homeoffice zu ermöglichen und die
dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Weiter forderte Grossen eine
Erhöhung der Stellenprozente pro Büroarbeitsplatz. Als Grund für die Motion gab
Grossen die Zunahme der Zahl der Homeoffice-Tätigkeiten an, die vor allem auf die
Coronavirus-Pandemie zurückzuführen sei. Heimarbeit habe sich als gute Möglichkeit
für die Arbeitnehmenden erwiesen und solle auch in Zukunft gefördert werden. 
Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme vom August 2020, die Motion
abzulehnen. Das Anliegen der Motion sei bereits erfüllt, da Heimarbeit bei der
Bundesverwaltung seit vielen Jahren möglich sei und die notwendige Infrastruktur
während der Pandemie aufgestockt worden sei. 
Im Rahmen der Sommersession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der Motion
und lehnte sie mit 109 zu 77 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) ab. In der Debatte betonte
Bundesrat Ueli Maurer, dass in den zwei Jahren seit der Einreichung der Motion viel
unternommen worden sei, um Homeoffice bei der Bundesverwaltung zu ermöglichen
und zu stärken. Unter anderem sei das Zielbild zur Ausgestaltung flexiblerer
Arbeitsformen in der Bundesverwaltung verabschiedet und die
Bundespersonalverordnung revidiert worden. 30
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